
 

 

     LANDKREIS GIFHORN 
                  DER LANDRAT 

 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung über die Ausschreibung von Kehrbezirken 
 

Der Landkreis Gifhorn hat zum 01.03.2026  
 

die Tätigkeit einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
 

auf der Grundlage der §§ 9, 9a, 9b und 10 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 
 

für den Kehrbezirk GF-10219 
 

ausgeschrieben.  

 
Der Kehrbezirk umfasst die Ortschaften Harxbüttel (Braunschweig), Rühme (Braunschweig), Veltenhof 
(Braunschweig), Wenden (Braunschweig), Groß Schwüler (Landkreis Gifhorn), Walle (Landkreis Gifhorn), 
Rothemühle (Landkreis Gifhorn). 
 
Überwiegend geprägt ist der Kehrbezirk durch Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ortsübliche 
Kleingewerbebetriebe. Derzeit sind ca. 3064 Liegenschaften zu betreuen. 
 
Der Landkreis Gifhorn sucht für diesen Kehrbezirk eine engagierte Persönlichkeit, die die Voraussetzungen für 
eine Bestellung zur bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin/zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
erfüllt. Neben Engagement werden Kontakt- und Konfliktfähigkeit sowie ein sicheres Auftreten erwartet. 
 
Die Bestellung zur bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin/zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
ist gemäß § 10 Abs. 1 SchfHwG auf sieben Jahre befristet, endet jedoch spätestens mit Ablauf des Monats, in 
dem die bestellte Person das 67. Lebensjahr vollendet. 
 
Die Aufgaben und Tätigkeiten einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / eines bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers werden in den §§ 13 ff SchfHwG beschrieben. Die Bewerberinnen und Bewerber 
müssen persönlich und fachlich geeignet sein und die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur 
selbständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks besitzen (§ 9a Abs. 1 SchfHwG). Sie müssen 
weiterhin über die für die Erfüllung der Aufgaben von bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerinnen/ 
Bezirksschornsteinfegern erforderlichen Rechtskenntnisse verfügen und diese auf Verlangen nachweisen. 
 
Bewerberinnen oder Bewerber, die ihre Berufsqualifikation in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz erworben haben, müssen über Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die für die Ausübung der 
ausgeschriebenen Tätigkeit erforderlich sind. 
 
Die Auswahl zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern wird gemäß § 9a Abs. 3 SchfHwG nach ihrer 
Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung vorgenommen. 
 
Es bleibt vorbehalten, Bewerberinnen und/oder Bewerber mit weitgehend identischen Voraussetzungen, die für 
die Bezirksbesetzung in die engere Wahl kommen, vor der Auswahlentscheidung gegebenenfalls zu einem 
persönlichen Vorstellungsgespräch einzuladen. 
 
Die schriftliche Bewerbung sowie die vollständigen Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 
 

27.01.2026 
 
beim 
 

Landkreis Gifhorn 
- Fachbereich Bauwesen - 

Schlossplatz 1 
38518 Gifhorn 

 



eingegangen sein.  
 
Der verschlossene Umschlag ist mit der Aufschrift “Bewerbungsunterlagen – Kehrbezirk GF-10219 - “ zu 
versehen. Für die Einhaltung der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist) einschließlich der Einsendung der 
Bewerbungsunterlagen gilt das Datum des Posteingangs beim Landkreis Gifhorn.  
 
Verspätet eingehende Bewerbungen werden ohne weitere Prüfung vom Verfahren ausgeschlossen. 
 
Mit der schriftlichen Bewerbung, die den Familiennamen, die Vornamen, die Anschrift, die Telefon- und soweit 
vorhanden, die elektronischen Kontaktdaten enthält, sind folgende Unterlagen vorzulegen: 
 

1. Tabellarischer Lebenslauf, der genaue, lückenlose Angaben über die schulische und berufliche 
Vorbildung und den beruflichen Werdegang enthält, einschließlich Mutterschutzzeiten sowie der Zeiten 
für geleisteten Wehr- oder Ersatzdienst. 

 
2. Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle. 

 
3. Zeugnisse über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder über gleichwertige Qualifikationen; im 

Fall einer Berufsqualifikation, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben 
wurde, die Unterlagen und Bescheinigung, die nach der EU/EWR-Handwerk-Verordnung vorzulegen 
sind. 

 
4. Lückenloser Nachweis über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten in Form von 

Bestellungsurkunden und/oder Arbeitsverträgen/Arbeitszeugnissen oder Bescheinigungen in den 
letzten 15 Jahren vor Veröffentlichung dieser Ausschreibung.  

 

5. Angaben und Nachweise über Ausfallzeiten (Grundwehr- und Ersatzdienstzeiten, Mutterschutz, Eltern- 

und Erziehungszeiten, Pflegedienstzeiten, Krankheit, Freistellung etc.) während der Berufstätigkeit der 
letzten 15 Jahre, sofern die tatsächliche Schornsteinfegertätigkeit nach der Gesellenprüfung in diesen 
Jahren davon insgesamt um mindestens 15 v. H. unterbrochen wurde. 

 
6. Nachweise über Zusatzqualifikationen, z. B. Betriebswirt des Handwerks (mit Noten), geprüfter 

Betriebswirt nach der Handwerksordnung –HwO (mit Noten), Gebäudeenergieberater (mit Noten), 
abgeschlossenes berufsbezogenes Hochschulstudium (z. B. Versorgungstechnik, Umwelttechnik, 
techn. Gebäudeausstattung o. ä.), Ausbildungsbefugnis im Schornsteinfegerhandwerk. 

 
7. Nachweise über berufsspezifische, produktneutrale Fortbildungen, die in den letzten sieben 

Kalenderjahren vor Veröffentlichung sowie im Jahr der Ausschreibung bis zum Stichtag der 
Veröffentlichung dieser Ausschreibung besucht wurden. 

 
8. Nachweis einer Tätigkeit in einem nach dem Gütesiegel „Fachbetrieb des Schornsteinfegerhandwerks“ 

oder vergleichbar einzelzertifizierten Betrieb; ggf. unterteilt nach Tätigkeit 4 im eigenen Betrieb und 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin in einem fremden Betrieb. Maßgeblich sind die 3 Jahre vor 
Veröffentlichung der Ausschreibung, wobei nur volle Jahre als Selbständige/r bzw. volle Monate als 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin berücksichtigt werden. Arbeitslosenzeiten von bis zu 2 Monaten 
werden bei Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen vollständig anerkannt. Zusätzlich für die Zeit bis 
zum 31.12.2020: Der Nachweis einer Tätigkeit in einem nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 
zertifizierten Betrieb. Sobald ein/e Selbstständige/r aus dem QM/UM-System ausscheidet, werden 
keine Punkte berücksichtigt 

 
9. Unterzeichnete Eigenerklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate vor Veröffentlichung der 

Ausschreibung gegen die Bewerberin oder den Bewerber strafgerichtliche Verurteilungen ergangen 
sind, ein gerichtliches Strafverfahren / Insolvenzverfahren anhängig ist oder ein anhängiges 
Ermittlungsverfahren / Insolvenzverfahren bekannt ist. 

 
10. Unterzeichnete Eigenerklärung, dass weder gegen den Bewerber/die Bewerberin noch in der Funktion 

als Vertretungsberechtigter einer juristischen Person ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren wegen 
einer gewerberechtlichen Erlaubnis, ein Gewerbeuntersagungsverfahren oder ein sonstiges 
gewerberechtliches Untersagungsverfahren anhängig ist 
 

11. Aktuelle schriftliche Eigenerklärung, dass die Bewerberin/der Bewerber gesundheitlich geeignet ist, die 
Aufgaben einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin / eines bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegers nach den §§ 13 ff SchfHwG wahrzunehmen. 
 



12. Schriftliche Eigenerklärung, ob die Bewerberin oder der Bewerber bereits Inhaberin oder Inhaber eines 
Kehrbezirks außerhalb des Landkreises Gifhorn ist oder war, zu welcher Aufsichtsbehörde der 
Kehrbezirk gehört, ob die Bestellung in den letzten 3 Jahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung 
dieses Kehrbezirks aufgehoben oder widerrufen wurde und/oder Aufsichtsmaßnahmen nach § 27 
SchfG oder § 21 Abs. 3 SchfHwG in den letzten 10 Jahren ergriffen oder eingeleitet wurden und dass 
für den Fall einer Bestellung die Aufhebung einer vorhandenen Bestellung beantragt wird. 

 
13. Schriftliche Eigenerklärung, dass die Bewerberin / der Bewerber in geordneten finanziellen 

Verhältnissen lebt und insbesondere keine Verbindlichkeiten gegenüber dem zuständigen Finanzamt, 
der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versorgungskammer, der Berufsgenossenschaft 
und der Krankenkasse bestehen. 

 
14. Unterzeichnete Zustimmungserklärung von Bezirksinhaberinnen und Bezirksinhabern zur 

Einsichtnahme in die Personalakte bei der zuständigen Behörde. 
 

15.  Unterzeichnete Zustimmungserklärung zur Hinzuziehung sachkundiger Dritter im Auswahlverfahren. 

 
16. Bewerberinnen oder Bewerber eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben 
eine schriftliche Erklärung darüber vorzulegen, dass sie über die für die Ausübung der 
ausgeschriebenen Tätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 

 
17. Polizeiliches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes (Belegart 0), 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei der hierfür zuständigen Behörde nach § 150; 
sollte eine dieser Unterlagen noch nicht vorliegen, so ist der Nachweis zu führen, dass die fehlende 
Unterlage bereits abgefordert worden ist. 

 
18. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes, in dessen Bezirk der Bewerber in den letzten drei 

Jahren einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung hatte. Bei juristischen Personen ist die 
Bescheinigung sowohl für die juristische Person als auch für alle gesetzlichen Vertreter beizubringen, 
bei Personengesellschaften für alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter. In begründeten 
Ausnahmefällen genügt die Beifügung des Antrages. 
 

19. Bescheinigung des kommunalen Steueramtes. Bei juristischen Personen ist die Bescheinigung sowohl 
für die juristische Person als auch für alle gesetzlichen Vertreter beizubringen, bei 
Personengesellschaften für alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter. In begründeten 
Ausnahmefällen genügt die Beifügung des Antrages. 
 

20. 6Von Bewerbern (m/w/d) ist der Nachweis einer Tätigkeit in einem nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 

ISO 14001 zertifizierten Betrieb zu erbringen; ggf. unterteilt nach Tätigkeit im eigenen Betrieb und 
Arbeitnehmer (m/w/d) im fremden Betrieb. Maßgeblich sind die 3 Jahre vor Veröffentlichung der 
Ausschreibung (15.09.2025), wobei nur volle Jahre als Selbstständiger (m/w/d) bzw. volle Monate als 
Arbeitnehmer (m/w/d) berücksichtigt werden. Arbeitslosenzeiten von bis zu 2 Monaten werden bei 
Arbeitnehmern (m/w/d) vollständig anerkannt. Sobald ein Selbstständiger (m/w/d) aus dem QM/UM- 
System ausscheidet, werden keine Punkte berücksichtigt. 

 
 

Die aufgeführten Unterlagen können als einfache Kopien eingereicht werden; die Behörde behält sich das 
Recht vor, vor einer Bestellung die Originalunterlagen der Bewerberin/des Bewerbers einzusehen.  
 
Fehlende Unterlagen können vom Landkreis Gifhorn nachgeforderte werden und sind in einer zu bestimmenden 
Frist vorzulegen. Fremdsprachlich eingereichten Unterlagen ist eine beglaubigte deutsche Übersetzung 
beizufügen.  
 
Die Unterlagen nach Nr. 1. und 8. bis 19. dürfen bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 
 
Bei der Abgabe unzutreffender Erklärungen, bei der Vorlage veralteter, falscher oder gefälschter Nachweise 
sowie vollständig fehlender deutscher Übersetzungen werden die Bewerber (m/w/d) vom Auswahlverfahren 
ausgeschlossen. 
 
Bei dem Auswahlverfahren werden aufsichtsbehördliche Maßnahmen nach dem 4. Abschnitt des SchfG und  
§ 21 Abs. 3 SchfHwG berücksichtigt.  
 
Zur Vorbereitung der Auswahl werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ggf. 
sachkundige Dritte hinzugezogen. 
 



Auf § 10 Abs. 1 SchfHwG, wonach bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerinnen/Bezirksschornsteinfeger nur 
für jeweils einen Bezirk bestellt werden können, wird ausdrücklich hingewiesen. Ist die/der ausgewählte 
Bewerber/-in bereits Inhaber/-in eines Kehrbezirks, muss die vorherige Aufhebung der bisherigen Bestellung 
nach § 12 Abs. 1 SchfHwG bei der zuständigen Behörde beantragt werden. Durch Vorlage des entsprechenden 
Antrags an die zuständige Behörde bzw. durch deren Bescheid ist dies nachzuweisen. 
 
Im Falle einer Bestellung entstehen Kosten nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes Niedersachsen 
und der Niedersächsischen Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen 
(Allgemeine Gebührenordnung – AllGO). 
 
 
Weitere Auskünfte zum Auswahlverfahren erteilt Frau Baumann unter  0 53 71 / 82-611 oder per E-Mail unter 
Marina.Baumann@Gifhorn.de.  
 
 
Gifhorn, den 13.01.2026 
 
 
 
 
 
 
Landkreis Gifhorn 
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Anlage 1 zur Kehrbezirksausschreibung zum 01.03.2026 

 

Erklärung 

zur Bewerbung um den Kehrbezirk LK GF-10219 

 

Ich versichere, dass ich 

 

1. die handwerklichen Voraussetzungen zur selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks nach § 9a 
Abs. 1 SchfHwG besitze. 

 

2. über die für die Erklärung der Aufgaben erforderlichen Rechtskenntnisse verfüge. 
 

3. die erforderliche persönliche und fachliche Zuverlässigkeit gewährleiste, um die Aufgaben und Pflichten 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Zweck der Erhaltung der Betriebs- und Brandsicherheit zu 
erfüllen. 

 

Ich erkläre, 

 

1. dass ich gesundheitlich geeignet bin, die Aufgaben einer bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin/eines 
Bezirksschornsteinfegers auszuüben. 
 

2. dass ich über die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfüge. 
 

3. dass ich ein polizeiliches Führungszeugnis (Belagart O) bereits beantragt habe. 
 

4. dass ich die Einholung einer Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde bereits 
beantragt habe. 
 

5. dass ich die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bereits beantragt habe. 
 

6. dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, insbesondere keine Verbindlichkeiten gegenüber dem 
zuständigen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versorgungskammer, der 
Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen. 

 

7. dass in den letzten 12 Monaten keine strafgerichtlichen Verurteilungen ergangen sind, kein gerichtliches 
Strafverfahren anhängig ist oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist. 

 

8. meine Zustimmung zur Mitwirkung sachkundiger Dritter bei der Bewertung der Bewerbung. 
 

9. dass meine Bestellung in den letzten 10 Jahren nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG nicht aufgehoben wurde. 
 



 

 

 

10. folgende Aufsichtsmaßnahmen in den letzten 10 Jahren ergriffen oder eingeleitet wurden: 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11. mich mit der Einsicht in meine Personalakte bei der zuständigen Behörde einverstanden, 
 

12. dass ich für den Fall einer Bestellung die Aufhebung meiner vorhandenen Bestellung beantragen werde, 
 

13. mit der Speicherung meiner Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum und –ort, Telefonnummer und E-Mail) bei 
einer Bestellung meiner Person zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk LK GF-10209 
und der Weitergabe dieser Daten an zuständige Stellen bzw. meine Kontaktdaten an Einzelpersonen zur 
Ausübung der Tätigkeit als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in einverstanden. 

 

Es ist mir bekannt, dass unrichtige Angaben hinsichtlich der oben genannten Anforderungen zur Rücknahme der 

Bestellung führen können. 

 

 

 

______________________                               _____________________________ 

             Ort, Datum                                                                Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 3 zur Kehrbezirksausschreibung zum 01.03.2026 

Informationspflichten nach den Artikeln 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung 

(DS-GVO) beim Landkreis Gifhorn 

 

1. Kontaktdaten der Verantwortlichen 

Grundsätzlich verantwortlich für datenschutzrechtlichen Angelegenheiten des Landkreises Gifhorn, ist die 

Behördenleitung, Herr Philipp Raulfs.  

Kontaktdaten:  

Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn 

E-Mail: landkreis@gifhorn.de 

 

Darüber hinaus können Sie sich an die Datenschutzbeauftragte des Landkreises Gifhorn wenden. 

E-Mail: datenschutz@gifhorn.de 

2. Zu welchem Zweck und aufgrund welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir ihre personenbezogenen 

Daten? 

Ihre Daten werden bei der Ausschreibung der Tätigkeit als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in für einen 

Kehrbezirk (§§ 9, 9a und 10 SchfHwG) verarbeitet. Nach der Bestellung werden Ihre Daten im Rahmen der 

Schornsteinfegeraufsicht (§ 21 SchfHwG – Überprüfung der Wahrnehmung der Ihnen übertragenen Aufgaben und 

Befugnisse sowie der Einhaltung Ihrer Pflichten)  

Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e) DS-GVO in Verbindung mit § 30 

Niedersächsisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (Nds. SOG) und § 19 Abs. 5 SchfHwG. 

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 

Die folgenden personenbezogenen Daten werden vom Landkreis Gifhorn verarbeitet: 

• Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort  

• Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 

4. Wer sind die Empfänger der personenbezogenen Daten? 

Es erhalten nur diejenigen Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten 

benötigen.  

Bei einer Bestellung als bevollmächtigte/r Bezirksschornsteinfeger/in werden Ihre Daten öffentlich im Amtsblatt und der 

Tageszeitung bekannt gemacht und es erfolgt eine Mitteilung an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(Bafa) zur Eintragung in das Schornsteinfegerregister (§ 10 SchHwG). 

Weiter erhalten Einzelpersonen auf Anfrage Name, Betriebsanschrift, Telefonnummer und E-Mail, wenn Sie als 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für diese Person zuständig sind. 

mailto:info@landkreishildesheim.de


 

5. Weitergabe von Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation? 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation weitergegeben. 

6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben? 

Alle personenbezogenen Daten, die uns bekannt geworden sind, dürfen wir nur dann an andere Stellen oder Personen 

weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist. 

7. Wie verarbeiten wir Ihre Daten? 

In weitgehend automationsgestützten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. Wir setzen dabei 

technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen  

-entsprechend dem aktuellen Stand der Technik- ein, um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder 

unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu 

schützen. 

8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Personenbezogene Daten werden solange gespeichert, wie sie für die einzelnen Verfahren erforderlich sind oder eine 

gesetzliche Grundlage die Speicherdauer vorgibt. 

9. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie? 

Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus 

Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung. 

Recht auf Auskunft 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag 

sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in 

dem Antrag möglichst Angaben zum konkreten Verwaltungsverfahren gemacht werden. 

Recht auf Berichtigung 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre 

Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 

Recht auf Löschung  

Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob 

die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen. Die Einschränkung 

steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. 

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie 

betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein 

überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet. 

 



 

Recht auf Beschwerde 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekommen sind, können 

Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen.  

Die Kontaktdaten der Niedersächsischen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz lauten: Landesbeauftragte für den 

Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstr.5, 30159 Hannover, 

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
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